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Merkblatt: Deponie-Anlieferungshinweise 
 
Zur Ablagerung von Bauabfällen auf der Deponie Menningen benötigen wir vor der ers-
ten Anlieferung folgende Dokumente:  
 
 

1. Objektbeschreibung mit digitalen Bildern per E-Mail an: info@brs-recycling.de 

2. Grundlegende Charakterisierung gemäß §8 DepV vom 27.04.2012 

3. Probenahme durch Probenehmer, der über die Fachkunde verfügt. 

4. Probenahmeprotokoll gemäß LAGA PN98  

5. Probenliste gemäß LAGA PN 98 Anhang C1 

6. Prüfbericht gemäß DepV nach Anhang3 – Tabelle 2 incl. Materialbeurteilung und Ein-

stufung der Deponieklasse 

7. Probenbegleitprotokoll 

8. Erklärung des Untersuchungsinstituts §8 Abs. 3 DepV 

 

Nach eingehender Prüfung der Unterlagen erhalten Sie bei Zustimmung 

 * Freigabe zur Anlieferung  

 Festlegung des Entsorgungsablaufs nach Absprache mit Ihnen 

* Bei asbesthaltigen Baustoffen AVV 170605* erfolgt die Freigabe in Form eines Entsorgungsnachweises gemäß 

elektronischem Nachweisverfahren (eANV). Zudem müssen die einzelnen Anlieferungen schriftlich unter Verwen-

dung unseres „Asbestanmeldeformulars“ genehmigt sein. Eine Materialbeprobung ist für asbestzementgebundene 

Abfälle in der Regel nicht notwendig. 

 
Gesetzliche Regelungen und Vorschriften entnehmen Sie den folgenden Schriften: 
 

- Deponieverordnung vom 27.04.2009 – Stand 17.10.2011 
- Handlungshilfe LUBW - Neue Deponieverordnung – aktualisiert April 2012 
- Handlungshilfe für Abfälle auf Deponien (Organische Schadstoffe – aktualisiert Mai 2012) in BW 
- Grenzwertige Abfälle der LUBW 
- Deponieordnung Menningen 
 
Bei Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen 
  
- TRGS 519  
- Nachweisverordnung 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 07721 92820 – E-Mail info@brs-recycling.de gerne zur Verfügung. 

 
 
 


